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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Sufyan Abdul-Aziz, Hirschberg 2, 
58730 Fröndenberg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005173442/6 am 05.03.2015 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist 
oder keinen Erfolg verspricht. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.03.2015 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.04.2015 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 L a d e m a c h e r 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Janis Skele, Hugo-Knippen-Str. 18, 
45357 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000792341/29 am 14.01.2015 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 14.01.2015 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.04.2015 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 B e c k e r 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Torsten Weber, Alt Felgeleben 8, 
39218 Schönebeck (Elbe), unter dem Aktenzei-
chen 32-32.4.005177998/35 am 24.02.2015 er-
lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 
werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-
lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-
mächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 24.02.2015 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.03.2015 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 R i n g e l e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Klaus Günter Limberg, Lohoff 2, 
42781 Haas, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000796688/36 am 17.02.2015 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 17.02.2015 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.03.2015 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 M ü h l e 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Klaus Günter Limberg, Lohoff 2, 
42781 Haas, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000801638/36 am 24.03.2015 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 24.03.2015 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim 
an der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am 
Rathaus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.04.2015 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 I. A. 
 
 M ü h l e 
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Bekanntmachung 
 

Umbenennung und Umnummerierung der 
amtlichen Lagebezeichnung 

 
für das Grundstück, 
Gemarkung: Selbeck, Flur: 3, Flurstück: 552 
 
Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 
 
Hantenweg 57  Stooter Straße 90 
       
  
 Mülheim an der Ruhr, den 02.04.2015 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 Amt für Geodatenmanagement, 

Vermessung, Kataster und Wohnbau-
förderung 

 I. A. 
 
 M a r k h o f f 
 

 
 
 

Bekanntmachung 
 

Umnummerierung der amtlichen  
Lagebezeichnung 

 
für das Grundstück, 
Gemarkung: Mülheim, Flur: 35, Flurstücke: 90, 
61, 60, 59 
 
Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 
 
Hingbergstraße 120  Hingbergstraße 120A 
        
 
 Mülheim an der Ruhr, den 02.04.2015 
 
 Die Oberbürgermeisterin 
 Amt für Geodatenmanagement, 

Vermessung, Kataster und Wohnbau-
förderung 

 I. A. 
 
 M a r k h o f f 
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